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7 Gesellschaftliche Mitwirkung

7.1 Einf�hrung

Um seinem Anspruch gerecht zu werden, ist ein demokratisches Staatswesen auf die
aktive Mitwirkung der B�rgerinnen und B�rger angewiesen. Inwieweit die Menschen
ihre durch die Verfassung garantierten Rechte wirklich nutzen und Politik, Wirtschaft
oder Kultur mitgestalten – dar�ber kann die amtliche Statistik wegen der meist sehr
komplexen Zusammenh�nge nur Anhaltspunkte liefern. So vermittelt z.B. die Wahl-
statistik Informationen �ber die Wahlbeteiligung und die Parteipr�ferenz sowie das
Wahlverhalten verschiedener Bevçlkerungsgruppen. Auskunft �ber den Organisati-
onsgrad der abh�ngig Besch�ftigten gibt die Statistik der Gewerkschaftsmitglieder,
w�hrend die Zahlen �ber die Teilnahme an Gottesdiensten das kirchliche Engagement
dokumentieren. Um dieses Bild zu vervollst�ndigen, sind hier Daten aus verschiede-
nen zus�tzlichen Quellen zusammengestellt.

7.2 Teilnahme am politischen Leben

7.2.1 Wahlen

Das Grundgesetz f�r die Bundesrepublik Deutschland bekennt sich zur Volkssouve-
r�nit�t. Er besagt, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und von ihm in Wahlen
und Abstimmungen ausge�bt wird. F�r die Lebendigkeit der Demokratie ist es von
entscheidender Bedeutung, in welchem Maße die B�rgerinnen und B�rger von ihren
in der Verfassung garantierten Rechten Gebrauch machen und damit Einfluss auf
die politische Willensbildung nehmen. Die Aus�bung des Wahlrechts, mit der �ber
die Zusammensetzung der demokratischen Vertretungen in Gemeinde, Land und
Bund entschieden wird, spielt dabei die zentrale Rolle. Da in der Bundesrepublik
Deutschland keine Wahlpflicht besteht, wird die Wahlbeteiligung – unter gewissen
Einschr�nkungen – auch als Gradmesser f�r das politische Engagement der Men-
schen herangezogen. Sie weist deutliche Unterschiede auf, je nach dem ob es sich um
Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen oder Wahlen zum Europ�ischen Par-
lament handelt.

Mit dem Beitritt der ehemaligen DDR zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober
1990 wurde das bisherigeWahlgebiet um die L�nder Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Th�ringen sowie Berlin-Ost erweitert. F�r
die Westberliner Bevçlkerung – deren Interessen zuvor 22 vom Berliner Abgeord-
netenhaus gew�hlte Abgeordnete im Deutschen Bundestag vertraten – wurden die
Voraussetzungen f�r eine direkte Teilnahme an der Wahl zum Deutschen Bundestag
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geschaffen. Obwohl erstmals alle Deutschen gemeinsam ihre Abgeordneten w�hlen
konnten, gab es bei derWahl zum12. Deutschen Bundestag am2. Dezember 1990 die
bis dahin niedrigste Wahlbeteiligung (77,8 %) nach 1949 (78,5 %). Noch niedriger und
damit am geringsten von allen Bundestagswahlen war die Wahlbeteiligung bei der
16. Bundestagswahl am 18. September 2005 mit 77,7 %. Damit lag die Wahlbetei-
ligung um 1,4 Prozentpunkte unter der von 2002 (79,1 %) und um 4,5 Prozentpunkte
unter der von 1998 (82,2 %). �ber dem Durchschnitt lag die Wahlbeteiligung in acht
L�ndern, und zwar in Niedersachsen und im Saarland mit jeweils 79,4 %, in Schles-
wig-Holstein mit 79,1 %, in Baden-W�rttemberg, Hessen und in Rheinland-Pfalz mit
jeweils 78,7 %, in Nordrhein-Westfalen mit 78,3 % und in Bayern mit 77,9 %. In den
�brigen L�ndern betrug sie zwischen 71,0 % und 77,5 %, mit dem niedrigsten Wert in
Sachsen-Anhalt. In allen neuen L�ndern lag die Wahlbeteiligung unter dem Bundes-
durchschnitt wie bei allen Bundestagswahlen seit der Wiedergewinnung der Deut-
schen Einheit im Jahre 1990 (Ausnahme: Th�ringen 1998).

Tab. 1: Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen1

Wahl Wahlberechtigte
1000

Wahlbeteiligung
%

19492 31208 78,5
19532 33121 86,0
1957 35401 87,8
1961 37441 87,7
1965 38510 86,8
1969 38677 86,7
1972 41446 91,1
1976 42058 90,7
1980 43232 88,6
1983 44089 89,1
1987 45328 84,3
1990 60437 77,8
1994 60452 79,0
1998 60763 82,2
2002 61433 79,1
2005 61871 77,7

1 Bis 1987 fr�heres Bundesgebiet, ohne Berlin-West, ab 1990 Deutschland.
2 Ohne Saarland.

Die W�hlerinnen und W�hler geben ihre Stimmen seit den 1960er-Jahren ganz �ber-
wiegend den beiden großen Parteigruppierungen SPD und CDU/CSU sowie der FDP.
Die GR�NEN haben drei Jahre nach ihrer Gr�ndung erstmals bei den Bundestags-
wahlen 1983 die F�nfprozenth�rde �bersprungen.

Obwohl sie bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl 1990 auf Bundesebene
nur Stimmenanteile von 2,4 % bzw. 1,2 % erreichten, imWahlgebiet Ost jedoch deut-
lich die F�nfprozentmarke �bersprangen, zogen die PDS (seit der Namens�nderung
durch Parteibeschluss vom 17. Juli 2005: Die Linke.) und die Listenvereinigung B�nd-



nis 90/Gr�ne ins Parlament ein. Grund daf�r war eine f�r die erste gesamtdeutsche
Wahl getroffene Sonderregelung: Die Sperrklausel von f�nf Prozent war getrennt auf
die neuen Bundesl�nder sowie Berlin-Ost und auf den bis zum 3. Oktober 1990 gel-
tenden Gebietsstand der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. 1994 kam die
PDS aufgrund von vier Direktmandaten in den Bundestag, ihr Zweitstimmenanteil lag
bei 4,4 %. 1998 erreichte sie neben vier Direktmandaten auch einen Zweitstimmen-
anteil von 5,1 %. 2002 gewann die PDS lediglich zwei Wahlkreismandate und hatte
einen Zweitstimmenanteil von 4,0 %. 2005 errang Die Linke. (fr�her PDS) drei Direkt-
mandate und erzielte einen Zweitstimmenanteil von 8,7 %.

Von besonderem politischen und soziologischen Interesse ist die Frage, ob es ge-
schlechts- und altersspezifische Unterschiede im Wahlverhalten gibt. Um diese Zu-
sammenh�nge zu erhellen, wurden von 1953 bis 1990 (seit 1957 unter Beteiligung aller
L�nder) unter Wahrung des Wahlgeheimnisses regelm�ßig repr�sentative Sonder-
erhebungen zu den Bundestagswahlen durchgef�hrt. Nachdem der Gesetzgeber die-
se Erhebungen f�r die Bundestagswahlen 1994 und 1998 ausgesetzt hatte, wurde auf
Grund des im Jahre 1999 in Kraft getretenen Wahlstatistikgesetzes, das unter ande-
rem detaillierte Vorschriften zum Schutz des Wahlgeheimnisses enth�lt, auch bei der
Bundestagswahl 2005 wieder eine repr�sentative Wahlstatistik durchgef�hrt. Diese
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Abb. 1: Stimmanteile der Parteien bei den Bundestagswahlen1

1 Seit 1953 Zweitstimmen, bis 1987 fr�heres Bundesgebiet, ab 1990 Deutschland.
2 Ohne Saarland.
3 Bis 1987: GR�NE; 1990: B�ndnis 90/Gr�ne (nur neue Bundesl�nder); 1994: B�NDNIS 90/DIE

GR�NEN.
4 Bis zur Namens�nderung durch Parteitagsbeschluss vom 17. Juli 2005: PDS.
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Erhebung umfasste 2541 Urnenwahlbezirke, die f�r die Statistik der Stimmabgabe um
326 Briefwahlbezirke erg�nzt wurde. Die Einbeziehung von Briefwahlbezirken erfolgte
bei der Bundestagswahl 2002 zum ersten Mal, um vor dem Hintergrund des seit der
Bundestagswahl 1990 deutlich angestiegenen Briefw�hleranteils die Genauigkeit des
Gesamtergebnisses sicherzustellen.

Aus diesen Untersuchungen geht hervor, dass die Wahlbeteiligung der Frauen bei
Bundestagswahlen insgesamt hinter derjenigen der M�nner zur�ckbleibt: In den Jah-
ren 1953 und 1957 lag sie um 3,1 bzw. 3,3 Prozentpunkte niedriger; bei den folgenden
Wahlen verringerte sich der Unterschied bis auf 0,8 Prozentpunkte bei der Bundes-
tagswahl 1976. In den darauffolgenden Wahlen vergrçßerte sich der Unterschied je-
doch wieder (1990: 1,3 Prozentpunkte). Bei der Bundestagswahl 2002 betrug die
Differenz zwischen der Wahlbeteiligung der Frauen und M�nner 0,5 Prozentpunkte,
bei der Bundestagswahl 2005 sank sie auf 0,4 Prozentpunkte (Frauen: 78,1 %, M�n-
ner: 78,5 %). In den neuen L�ndern und Berlin-Ost lag die Wahlbeteiligung der Frauen
insgesamt sogar um 0,5 %�ber der Beteiligung derM�nner – 2002: 0,7 %. Betrachtet
man die einzelnen Altersgruppen in den neuen L�ndern und Berlin-Ost, so zeigt sich,

Abb. 2: Sitzverteilung im Deutschen Bundestag1

1 Bis 1987: fr�heres Bundesgebiet einschl. der Abgeordneten von Berlin-West, ab 1990 Deutschland.
2 Bis 1987: GR�NE; 1990: B�ndnis 90/Gr�ne (nur neue Bundesl�nder); 1994: B�NDNIS 90/DIE

GR�NEN.
3 Bis zur Namens�nderung durch Parteitagsbeschluss vom 17. Juli 2005: PDS.



dass die Frauen in allen Altersgruppen zwischen 21 bis 59 Jahren eine grçßere
Wahlbeteiligung verzeichneten (zwischen 2,4 und 5,9 Prozentpunkten) – 2002: zwi-
schen 1,6 und 5,4 Prozentpunkten. Bei den 18- bis 20-J�hrigen war die Wahlbe-
teiligung der Frauen hingegen 0,3 – 2002: 0,1 – Prozentpunkte, bei den 60- bis 69-
J�hrigen – ebenso wie 2002 – 0,6 Prozentpunkte und bei den 70-J�hrigen und �l-

Tab. 2: Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2005
nach Geschlecht und Alter

Alter in Jahren Wahlberechtigte Wahlbeteiligung1

Ingesamt
1000

M�nner Frauen Insgesamt M�nner Frauen

%

Deutschland
unter 21 2385,4 51,3 48,7 70,0 70,3 69,6
21–24 3439,3 50,8 49,2 66,5 66,1 66,9
25–29 4110,0 50,7 49,3 70,1 69,0 71,2
30–34 4103,7 50,7 49,3 74,5 73,1 75,9
35–39 5830,3 50,9 49,1 78,4 77,0 79,9
40–44 6515,2 50,8 49,2 79,7 78,8 80,6
45–49 5842,6 50,4 49,6 80,2 79,1 81,3
50–59 9597,1 49,7 50,3 82,5 81,9 83,1
60–69 9660,3 47,8 52,2 85,0 85,5 84,6
70 und mehr 10386,7 37,4 62,6 76,7 82,7 73,1
Insgesamt 61870,7 47,9 52,1 78,3 78,5 78,1

Fr�heres Bundesgebiet und Berlin-West
unter 21 1847,6 51,1 48,9 70,7 71,1 70,3
21–24 2701,4 50,0 50,0 67,5 67,3 67,6
25–29 3290,3 49,9 50,1 70,9 70,1 71,7
30–34 3378,6 50,3 49,7 75,1 74,0 76,1
35–39 4844,1 50,8 49,2 78,9 77,7 80,1
40–44 5285,4 50,7 49,3 80,2 79,6 80,8
45–49 4692,7 50,4 49,6 80,8 79,9 81,7
50–59 7634,5 49,7 50,3 83,2 82,7 83,6
60–69 7663,6 47,9 52,1 86,1 86,6 85,6
70 und mehr 8366,4 37,7 62,3 78,2 83,9 74,8
Insgesamt 49704,6 47,8 52,2 79,2 79,5 78,8

Neue L�nder und Berlin-Ost
unter 21 537,9 52,0 48,0 67,5 67,7 67,4
21–24 738,0 53,4 46,6 63,0 61,8 64,4
25–29 819,7 54,0 46,0 66,8 65,0 69,0
30–34 725,1 53,0 47,0 71,7 68,9 74,8
35–39 986,2 51,3 48,7 76,1 73,5 78,8
40–44 1229,8 51,1 48,9 77,5 75,4 79,7
45–49 1149,8 50,6 49,4 77,7 75,7 79,7
50–59 1962,6 49,8 50,2 79,8 78,6 81,0
60–69 1996,7 47,3 52,7 81,0 81,3 80,7
70 und mehr 2020,3 36,1 63,9 70,1 77,3 66,0
Insgesamt 12166,1 48,2 51,8 74,7 74,5 75,0

1 Anteil der W�hler mit Stimm- und Wahlscheinvermerk im W�hlerverzeichnis an den Wahlberechtigten.
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teren 11,3 – 2002: 11,2 – Prozentpunkte niedriger als bei den M�nnern der gleichen
Altersgruppe.

Die Ergebnisse der repr�sentativen Bundestagswahlstatistik zeigen, dass die alters-
spezifischen Abweichungen st�rker ausgepr�gt waren als die geschlechtsspezi-
fischen. Die niedrigste Wahlbeteiligung, und zwar sowohl bei M�nnern als auch
bei Frauen, wurde seit 1953 bei den jungen W�hlerinnen und W�hlern festgestellt.
Ab dem 21. Lebensjahr nahm die Wahlbeteiligung bis zum Alter von 69 Jahren zu;
danach ging sie wieder zur�ck, lag aber bei den Bundestagswahlen 1990, 2002 und
2005 noch hçher als in der Altersgruppe der 30- bis 34-J�hrigen.

Auf Grund der Bevçlkerungsstruktur der Bundesrepublik Deutschland (vgl. Kap. 1)
haben die Frauen einen besonderen Einfluss auf das Wahlergebnis. Bei der Bundes-
tagswahl 2005 wurden 51,9 % – 2002: 52,0 % – der g�ltigen Stimmen von Frauen
und 48,1 % – 2002: 48,0 % – vonM�nnern abgegeben.Wie 2002 konnten SPD, CDU,
CSU und GR�NE mehr Frauen- als M�nnerstimmen auf sich vereinigen, bei der FDP,
der Partei Die Linke. (fr�her PDS) und bei den nicht im Parlament vertretenen Parteien
�berwog dagegen der Anteil der m�nnlichenW�hler. Im Vergleich zu den Ergebnissen
der Bundestagswahl 1953 sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede allerdings
geringer geworden. Damals zeigten die W�hlerinnen eine deutliche Vorliebe f�r CDU
und CSU.

Untersucht man die W�hlerschaft der Parteien nach ihrem Alter, so ergeben sich
ebenfalls Unterschiede. Aus der Analyse der Bundestagswahlergebnisse 2005
geht �hnlich wie 2002 hervor, dass die SPD ihr Potenzial bei jeder Altersgruppe gleich-
m�ßig ausgeschçpft hat. Die Altersgruppen waren in der W�hlerschaft der SPD in
etwa so verteilt, wie es der Verteilung der Altersgruppen in der Gruppe aller Wahl-
berechtigten entsprach. Die Unionsparteien dagegen rekrutierten ihre W�hlerschaft
�berproportional aus den Kreisen �lterer W�hlerinnen und W�hler (40,8 % – 2002:
39,3 % – bei den mindestens 60-J�hrigen). In der W�hlerschaft der GR�NEN do-
minierten die mittleren Altersgruppen (28,8 % der 35- bis 44-J�hrigen und 27,8 %
der 44- bis 59-J�hrigen – 2002: 30,5 % in der Altersgruppe der 35- bis 44-J�hrigen).
In der W�hlerschaft der FDP – verglichen mit den Wahlberechtigten – waren jun-
ge W�hler �berdurchschnittlich vertreten. Die Linke. hatte bei den �ber 45-J�hrigen
einen �berdurchschnittlich hohen Anteil.

In der Zusammensetzung des Parlaments sind Frauen noch immer deutlich unter-
repr�sentiert. So ist die Zahl der weiblichen Abgeordneten im Deutschen Bundestag
trotz steigender Tendenz weiterhin gering. Obwohl mehr als die H�lfte aller Wahl-
berechtigten Frauen sind, stellten sie im 12. Deutschen Bundestag nur 20,4 % der
Abgeordneten, im 13. Deutschen Bundestag 26,3 %, im 14. Deutschen Bundestag
30,8 % und im 15. Deutschen Bundestag 32,2 %. Im 16. Deutschen Bundestag sind
unter den 614 Abgeordneten 195 Frauen, das sind 31,8 %. Mit einer Mehrheit weib-
licher Abgeordneter (56,9 %) erreichten die GR�NEN den hçchsten Frauenanteil, ge-
folgt von Die Linke. (48,1 %), SPD (36,0 %), FDP (24,6 %), CDU (21,1 %) und CSU
(15,2 %). Am 22. November 2005 wurde nach sieben Bundeskanzlern mit Dr. Angela
Merkel (CDU) zum ersten Mal ein Frau zur Bundeskanzlerin gew�hlt.



Tab. 3: W�hlerschaft der Parteien bei der Bundestagswahl 2005
nach dem Alter

Partei Von 100 g�ltigen Zweitstimmen f�r die jeweilige Partei wurden abgegeben
von W�hler/-innen im Alter von … Jahren

18–24 25–34 35–44 45–59 60 und mehr

Deutschland
SPD 8,8 11,8 20,3 26,2 32,9
CDU 6,0 10,2 17,8 24,6 41,5
CSU 6,9 11,9 18,6 24,4 38,2
GR�NE 11,0 16,5 28,8 27,8 16,0
FDP 9,3 16,4 20,6 24,1 29,6
Die Linke.1 7,3 10,5 20,4 33,3 28,6
Sonstige 14,3 17,9 24,7 23,5 19,6
dar.: NPD 20,2 19,9 22,9 21,6 15,4

REP 12,3 18,8 26,9 25,0 17,0
Insgesamt 8,2 12,3 20,4 26,0 33,1

Fr�heres Bundesgebiet und Berlin-West
SPD 8,6 11,9 20,9 26,5 32,1
CDU 5,8 10,1 17,7 24,1 42,4
CSU 6,9 11,9 18,6 24,4 38,2
GR�NE 10,7 16,3 29,3 28,5 15,2
FDP 8,7 16,1 20,4 23,9 30,9
Die Linke.1 7,5 11,8 22,4 34,9 23,3
Sonstige 13,4 18,0 25,2 22,7 20,8
dar.: NPD 20,2 19,4 22,0 20,3 18,1

REP 12,0 18,8 27,1 24,5 17,6
Insgesamt 8,0 12,4 20,7 25,8 33,1

Neue L�nder und Berlin-Ost
SPD 10,0 11,2 17,0 24,5 37,2
CDU 6,7 10,9 18,5 26,9 37,0
CSU – – – – –
GR�NE 12,6 18,0 24,5 22,9 22,0
FDP 12,3 17,6 21,9 25,7 22,5
Die Linke.1 7,2 9,4 18,6 31,8 33,0
Sonstige 16,7 17,6 23,4 25,7 16,6
dar.: NPD 20,3 20,6 24,2 23,5 11,5

REP 15,1 18,4 25,3 28,6 12,7
Insgesamt 9,1 11,9 18,9 27,0 32,9

1 Bis zur Namens�nderung durch Parteitagsbeschluss vom 17. Juli 2005: PDS.

Das Durchschnittsalter der Mitglieder des Parlaments lag zum Zeitpunkt der Bundes-
tagswahl 2005 bei 49,3 Jahren. Die Linke. hatte 2005 sowohl die �ltesten m�nnlichen
Abgeordneten (Durchschnittsalter: 51,9 Jahren) als auch mit durchschnittlich 44,7
Jahren auch die j�ngsten Parlamentarierinnen von allen im Bundestag vertretenen
Parteien.

Die Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen liegt im Vergleich zu Bundestagswahlen
niedriger. Außerdem sind die Unterschiede von Bundesland zu Bundesland st�r-
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ker ausgepr�gt. Die hçchste Wahlbeteiligung bei den jeweils letzten Landtagswahlen
wurde in Mecklenburg-Vorpommern mit 70,6 % erreicht; besonders niedrig war sie
mit 44,4 % bei der Wahl 2006 in Sachsen-Anhalt.

Allein regiert die CDU in Hamburg, Hessen, im Saarland und in Th�ringen, die CSU
in Bayern und die SPD in Rheinland-Pfalz. In Baden-W�rttemberg, Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen regiert die CDU gemeinsam mit der FDP. Große Koalitio-
nen regieren in Brandenburg, Bremen, Schleswig-Holstein, in Sachsen und Sach-
sen-Anhalt. In Mecklenburg-Vorpommern ist die SPD zum zweiten Mal mit Die
Linke. (fr�her PDS) eine Koalition eingegangen; diese beiden Parteien regieren auch
in Berlin.

Seit 1979 w�hlen die B�rgerinnen und B�rger der Europ�ischen Union (EU) in f�nf-
j�hrigem Abstand die Abgeordneten des Europ�ischen Parlaments. Im Juni 2004
wurden 732 Abgeordnete (erstmals auch in den zum 1.Mai 2004 beigetretenen L�nder
Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Repub-
lik, Ungarn und Zypern) gew�hlt. Wie viele Abgeordnete ein Land vertreten, ergibt sich
aus Artikel 190 Abs. 2 des EG-Vertrags. Deutschland stehen danach weiterhin 99
Mandate zu. Die Fraktionen des Europ�ischen Parlaments setzen sich nicht nach
der Staatsangehçrigkeit, sondern nach politischen Richtungen zusammen.

Tab. 4: Wahlbeteiligung und Stimmabgabe bei den letzten Landtagswahlen
in Prozent

Land Wahl Wahlbe-
teiligung

Stimmabgabe

CDU/
CSU1

SPD FDP GR�NE Die
Linke.2

Baden-W�rttemberg 2006 53,4 44,2 25,2 10,7 11,7 –
Bayern3 2003 57,1 60,7 19,6 2,6 7,7 –
Berlin4 2001 68,1 23,8 29,7 9,9 9,1 22,6
Brandenburg4 20045 56,4 19,4 31,9 3,3 3,66 28,0
Bremen 2003 61,3 29,8 42,3 4,2 12,8 1,7
Hamburg 2004 68,7 47,2 30,5 2,8 12,37 –
Hessen4 2003 64,6 48,8 29,1 7,9 10,1 –
Mecklenburg-
Vorpommern4 2002 70,6 31,4 40,6 4,7 2,6 16,4
Niedersachsen4 2003 67,0 48,3 33,4 8,1 7,6 0,5
Nordrhein-Westfalen 2005 63,0 44,8 37,1 6,2 6,2 0,9
Rheinland-Pfalz4 2006 58,2 32,8 45,6 8,0 4,6 –
Saarland 2004 55,5 47,5 30,8 5,2 5,6 2,3
Sachsen4 20048 59,6 41,1 9,8 5,9 5,1 23,6
Sachsen-Anhalt4 2006 44,4 36,2 21,4 6,7 3,6 24,1
Schleswig-Holstein4 20059 66,5 40,2 38,7 6,6 6,2 0,8
Th�ringen4 2004 53,8 43,0 14,5 3,6 4,5 26,1

1 CSU nur in Bayern.
2 Bis zur Namens�nderung durch Partei-

beschluss vom 17. Juli 2005: PDS.
3 Gesamtstimmen = Erst- und Zweitstimmen.
4 Zweitstimmen.

5 Die DVU erzielte 6,1 % der Stimmen.
6 GR�NE/B 90.
7 GR�NE/GAL.
8 Die NPD erzielte 9,2 % der Stimmen.
9 Der SSW erzielte 3,6 % der Stimmen.



Insgesamt gingen im Juni 2004 rund 160 Mill. Menschen in der EU zur Wahl. Die
Wahlbeteiligung ist bei denWahlen zumEurop�ischen Parlament in der Bundesrepub-
lik – wie �brigens auch in den anderen Mitgliedstaaten – wesentlich niedriger als bei
nationalen Wahlen. Von den 61,7 Mill. bundesdeutschen Wahlberechtigten machten
am 13. Juni 2004 nur 43 % von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Dies war ein R�ckgang
der Wahlbeteiligung um 2,2 Prozentpunkte gegen�ber 1999. Wenn man von Belgien,
Luxemburg und Griechenland absieht (in diesen L�ndern besteht Wahlpflicht), war die
Wahlbeteiligung inMalta mit 82,4 %, in Italien mit 73,1 % (1999: 70,8 %) und in Zypern
mit 71,2 % amhçchsten, w�hrend sie in Estlandmit 26,8 %, in Polenmit 20,9 %und in
der Slowakei mit 17 % am niedrigsten lag. In 10 der �brigen 24 EU-Staaten war die

Wahlbeteiligung hçher als in Deutschland. Der st�rkste R�ckgang derWahlbeteiligung
betrug 17,9 Prozentpunkte und wurde in Spanien registriert. Zusammenfassend ist
festzustellen, dass lediglich in f�nf EU-Staaten die Wahlbeteiligung gegen�ber 1999
zwischen 1,7 und 14,8 Prozentpunkten gestiegen, in allen anderen EU-Staaten jedoch
zwischen 0,2 und 17,9 Prozentpunkten gesunken ist.

Von den auf die Bundesrepublik Deutschland entfallenden 99 Sitzen erhielt die CDU
40 (1999: 43), die SPD 23 (1999: 33), die CSU 9 (1999: 10) die GR�NEN 13 (1999: 7),
Die Linke. – fr�her PDS – 7 (1999: 6) und die FDP 7 Sitze (erstmals seit 1989 wie-
der vertreten).
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Abb. 3: Sitzverteilung im Europ�ischen Parlament nach Fraktionen
Stand: Februar 2006
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7.2.2 Mitgliedschaft in Parteien

Die Parteien spielen in der Bundesrepublik Deutschland eine wichtige Rolle. Nach dem
Grundgesetz haben sie die Aufgabe, an der politischen Willensbildung des Volkes
mitzuwirken. Ihre Gr�ndung ist frei, ihre innere Ordnung muss demokratischen Grund-
s�tzen entsprechen.
Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anh�ngerschaft darauf
ausgerichtet sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeintr�chtigen
oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gef�hrden,
sind verfassungswidrig und kçnnen vomBundesverfassungsgericht verboten werden.
Von dieser Mçglichkeit wurde bisher zweimal Gebrauch gemacht: 1952 wurde die
Sozialistische Reichspartei – eine extreme Rechtspartei – verboten, 1956 wurde die
KPD f�r verfassungswidrig erkl�rt und aufgelçst.
Die politische Landschaft in der Bundesrepublik Deutschland war seit ihrer Gr�ndung
vor allem von vier Parteien gepr�gt: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD),
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), Christlich-Soziale Union (CSU)
in Bayern und Freie Demokratische Partei (FDP).
Zu Beginn der 1980er-Jahre gelang denGR�NEN in einer Reihe von Landesparlamen-
ten und von 1983 bis 1990 auch im Bundestag das Eindringen in die bis dahin relativ
fest gef�gte Parteienlandschaft. Bei der Bundestagswahl 2005 erzielten die GR�NEN
einen Anteil von 8,1 % an den Zweitstimmen. Seit der ersten gesamtdeutschen Wahl
1990 ist auch Die Linke. (fr�her PDS) imDeutschen Bundestag vertreten. Nur 1998 und
2005 erreichte sie einen Zweitstimmenanteil von �ber 5 %. 1990, 1994 und 2002 kam
sie aufgrund von Sonderregelungen bzw. Direktmandaten in den Bundestag. Schon
immer kandidierten bei Bundestagswahlen auch kleinere Parteien. Bei der ersten
Bundestagswahl 1949 konnten diese zusammen 27,8 % der Stimmen auf sich ver-
einen, danach sind ihre Stimmenanteile stark zur�ckgegangen. Zu ihrer relativen Be-
deutungslosigkeit auf Bundes- und Landesebene hat nicht zuletzt die F�nfprozent-
klausel beigetragen.
In der Bundesrepublik Deutschland haben gegenw�rtig rund 1,6 Mill. M�nner und
Frauen das Mitgliedsbuch einer Partei. Das entspricht einem Anteil von etwas weniger
als 2,7 % der Bevçlkerung im wahlberechtigten Alter. Die Partei mit der grçßten Mit-
gliedschaft ist die SPD. Bei ihrer Wiedergr�ndung nach dem Zweiten Weltkrieg kn�pf-
te sie an ihre bis ins 19. Jahrhundert zur�ckreichende Tradition als Arbeiterpartei an.
Mit der Verabschiedung des Godesberger Programms 1959 vollzog sie die �ffnung
zur Volkspartei. Ihre Mitgliederzahl betrug 1946 rund 711000. Ende 2002 besaßen
693894 B�rgerinnen und B�rger das Mitgliedsbuch dieser Partei, die 1976 mit
1022000 Mitgliedern ihren bisher hçchsten Stand erreicht hatte. Der Anteil der Frauen
in der SPD erhçhte sich von 15 % im Jahr der Wiedergr�ndung auf 29,7 % Ende 2002.
Im Unterschied zur katholischen Zentrumspartei der Weimarer Zeit wenden sich die
nach dem Ende der Herrschaft des Nationalsozialismus neu gegr�ndeten Unionspar-
teien – CDU und CSU – anW�hlerinnen undW�hler beider christlicher Konfessionen.
Sie betrachten ihre Gr�ndung als Antwort auf die verh�ngnisvolle Zerrissenheit der
Demokraten in der Weimarer Republik. Die CDU besitzt keinen bayerischen Landes-



verband, w�hrend die CSU nur in Bayern vertreten ist. Im Bundestag bilden beide
Parteien eine gemeinsame Fraktion. Die Mitgliederzahl der CDU belief sich im De-
zember 2002 auf 594391, von ihnen waren 25,1 % Frauen. Die CSU, deren Mitglie-
derzahl im Jahr 1946 bei 69000 lag, hatte Ende 2002 insgesamt 177667 Mitglieder,
darunter 17,7 % weibliche Mitglieder.

Die ebenfalls nach dem Krieg neu gegr�ndete FDP will als liberale Partei besonders
die Freiheit jedes Einzelnen in allen Lebensbereichen st�rken. Das liberale Manifest
von 1985 geht von einem umfassenden Freiheitsbegriff aus. Die FDP will eine Ver-
sçhnung von moderner Marktwirtschaft und einer offenen und ver�nderungsbereiten
gesellschaftlichen Kultur. Ende 2002 hatte die FDP 66560 Parteimitglieder. 23,6 %
der FDP-Mitglieder sind Frauen.

Seit Mitte der 1970er-Jahre hat sich eine zunehmende Zahl von B�rgerinnen und B�r-
gern außerhalb der etablierten Parteien in »B�rgerinitiativen« engagiert. Sie richten sich
vielfach gegen politische Maßnahmen von lokaler oder regionaler Bedeutung, die als
umweltsch�digend betrachtet werden, so z.B. gegen Kernkraftwerke, Autobahnausbau,
M�llverbrennungsanlagen u.�. Aus dieser Bewegung sind auch die »gr�nen« Parteien
mit ihren �ber den Umweltschutz hinausgehenden politischen Programmen hervor-
gegangen. Die GR�NEN hatten sich vor der Europawahl 1979 bundesweit als »Sonstige
Politische Vereinigung (SPV) DIE GR�NEN« zusammengeschlossen, ehe sie sich 1980
als Partei auf Bundesebene konstituierten. Im Mai 1993 haben sich die GR�NEN und
das B�NDNIS 90, ein 1991 entstandener Zusammenschluss der B�rgerbewegung
gegen die SED-Regierung in der ehemaligen DDR, zu der Partei B�NDNIS 90/DIE
GR�NEN (GR�NE) zusammengeschlossen. Ihre Mitgliederzahl lag Ende 2002 bei
43881, 37,2 % der Mitglieder waren Frauen.

Die Linke. (fr�her PDS), die als Nachfolgepartei der SED in den neuen L�ndern und
Berlin-Ost anzusehen ist, hatte Ende 2002 insgesamt 70 805 Parteimitglieder. Der
Frauenanteil lag bei 45,8 %. Bei der letzten Bundestagswahl hatte Die Linke. (fr�-
her PDS) bundesweit einen Zweitstimmenanteil von 8,7 %, in den neuen L�ndern
und Berlin-Ost von 25,3 %. Bei den letzten Landtagswahlen in den neuen L�ndern
lag der Anteil der Partei Die Linke. (fr�her PDS) mit Ausnahme der Landtagswahl in
Mecklenburg-Vorpommern (16,4 %) meist deutlich �ber 20 %.

7.3 Engagement in Berufsverb�nden

7.3.1 Das Recht auf Vereinigungsfreiheit1

Mit der Freiheit der Meinungs�ußerung eng verbunden ist das verfassungsm�ßig ver-
b�rgte Grundrecht der Vereinigungsfreiheit. Alle Deutschen haben danach das Recht,
sich in Vereinen und Gesellschaften zusammenzuschließen. Ausdr�cklich gew�hrleis-
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tet ist auch f�r jedermann und alle Berufe das Recht, zur Wahrung und Fçrderung
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden.

Diese Koalitionsfreiheit hat zur Gr�ndung einer Vielzahl von Wirtschaftsorganisatio-
nen und Berufsverb�nden gef�hrt. Diese Ausdifferenzierung findet heute ihren Hçhe-
punkt in Form von �ber 5000 Verb�nden in Deutschland, von denen rund 1900 Spit-
zenverb�nde mit bundespolitischen Interessen in der so genannten Lobbyliste des
Deutschen Bundestages registriert sind (Stand: 20.03.2006).

Von besonderer Bedeutung sind die großen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverei-
nigungen, die so genannten Tarifpartner, die im Rahmen der verfassungsm�ßig ga-
rantierten Tarifautonomie Vertr�ge �ber Arbeitsentgelte und -bedingungen abschlie-
ßen. Ihre Verhandlungsergebnisse beeinflussen sowohl das Wirtschaftsgeschehen
insgesamt als auch die Lebensverh�ltnisse und die Einkommenssituation der Er-
werbst�tigen.

7.3.2 Gewerkschaften

Gewerkschaften sind formal organisierte, freiwillige Zusammenschl�sse von abh�n-
gig Besch�ftigten mit dem Ziel, deren çkonomische und soziale Lage zu sichern und
zu verbessern. Sie agieren auf der betrieblichen, der branchenspezifischen und der
gesamtwirtschaftlichen Ebene sowie in Bezug auf das politische System. Durch ihre
starke Stellung im Rahmen der Tarifautonomie haben die Gewerkschaften nicht nur
eine çkonomische Funktion des Aushandelns von Lçhnen und Geh�ltern, sondern

Abb. 4: Organisationsgrad der deutschen Gewerkschaften (DGB, DBB, OGB)

Quelle: Schroeder/Weßels 2003.



auch eine normsetzende Funktion bei der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen. Ferner
nehmen sie als Vertreter der Beitragszahler eine wichtige Rolle in der Selbstverwaltung
der Sozialversicherungen wahr.

Die Gewerkschaften in der Bundesrepublik Deutschland haben die in der Weimarer
Zeit vorherrschende Zersplitterung in Einzel- und Richtungsgewerkschaften �ber-
wunden, es gibt daher nur wenige, aber mitgliederstarke Gewerkschaftsorganisatio-
nen. Die grçßte ist der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit rund 7 Mill. Mitglie-
dern, er setzt sich zur Zeit aus acht Einzelgewerkschaften zusammen. Die im DGB

Tab. 5: Mitglieder in den DGB Gewerkschaften
Stand: 31.12.2004, in Tausend

IG Bau IG BCE GEW IG
Metall

NGG Gew. der
Polizei

TRANS-
NET

ver.di DGB-
Gesamt

Arbeiter 243 601 0 1303 172 8 62 575 2963
Angest. 23 170 86 269 53 20 36 1073 1729
Beamte 1 0 114 0 0 150 34 121 420
Jugendl. 45 58 11 199 15 33 13 126 499
M�nnlich 361 623 80 1981 135 141 214 1239 4775
Weiblich 64 147 174 444 90 37 56 1226 2238
Insgesamt 425 771 255 2425 225 178 270 2465 7013
Anteil an
DGB-Mitgl. 6,1 % 11 % 3,6 % 34,6 % 3,2 % 2,5 % 3,9 % 35,1 % 100 %

Quelle: Deutscher Gewerkschaftsbund, www.dgb.de.

organisierten Gewerkschaften sind Zentralverb�nde, die nach dem Prinzip der Indus-
triegewerkschaft aufgebaut sind, d.h. in ihnen sind Arbeiter und Angestellte eines
Industriezweiges unabh�ngig von ihrem Beruf zusammengeschlossen. Politisch-welt-
anschaulich kçnnen die DGB-Gewerkschaften als Einheitsgewerkschaften verstan-
den werden. Das bedeutet, dass sie prinzipiell parteipolitisch unabh�ngig agieren und
versuchen, alle Besch�ftigten – unabh�ngig von deren politischer und weltanschau-
licher �berzeugung – zu organisieren.

Die Tarifvertr�ge werden nicht vom DGB, sondern von den Einzelgewerkschaften
abgeschlossen. Die grçßten Einzelgewerkschaften waren im Jahr 2004 die Vereinigte
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di mit ca. 2,5 Mill. Mitgliedern sowie die IG Metall
mit rund 2,4 Mill. Mitgliedern.

Neben den Gewerkschaften des DGB sind der Deutsche Beamtenbund (DBB) mit
rund 1,25 Mill. Mitgliedern und der Christliche Gewerkschaftsbund (CGB), in dem
gut 300000 M�nner und Frauen organisiert sind, zu nennen. Aufgrund der geringen
Mitgliederzahlen ist dem CGM, der christlichen Metallarbeitergewerkschaft, per Ge-
richtsurteil jedoch der Status als Gewerkschaft entzogen worden.

Die Organisationsmacht einer Gewerkschaft beruht auf hohen Mitgliederzahlen und
der F�higkeit, ihre Mitglieder mobilisieren zu kçnnen. Hohe Mitgliederzahlen verwei-
sen auf den Anspruch zur legitimen Repr�sentation der Arbeitnehmerinteressen, w�h-
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rend ein hohes Mobilisierungspotential die Reichweite gewerkschaftlichen Stçrpo-
tentials absteckt. Angesichts des rapiden und weitreichenden sozialen und çkono-
mischen Wandels haben die Gewerkschaften in den vergangenen Jahren erheblich
an Mitgliedern eingeb�ßt, was zugleich den Organisationsgrad der DGB-Gewerk-
schaften (gemessen als Anteil der gewerkschaftlich Organisierten an allen Arbeitneh-
mern) auf ca. 20 % reduziert hat. Dar�ber hinaus weisen sie bei den Frauen und den
Jugendlichen deutliche Rekrutierungs- und Repr�sentationsdefizite auf.

7.3.3 Arbeitgeberverb�nde

Die vielf�ltigen Interessen der Unternehmen in Deutschland werden �ber drei S�ulen
abgedeckt: Die erste S�ule besteht in einer Pflichtmitgliedschaft bei einer çrtlichen
Industrie- und Handelskammer (daneben existiert noch eine Reihe weiterer Kam-
mern, zu nennen sind hier vor allem die Handwerks- und Landwirtschaftskammern),
welche die regionalen wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen vertritt und zu-
gleich hoheitliche Aufgaben wahrnimmt. Wirtschafts- und Fachverb�nde als zweite
S�ule vertreten die wirtschaftspolitischen Interessen der Unternehmen gegen�ber
der Politik und anderen gesellschaftlichen Gruppen. Der BDI als Bundesverband der
Deutschen Industrie z�hlt hier zu den einflussreichsten Vereinigungen.

Abb. 5: Organisationsgrad von Betrieben1 und Besch�ftigten2

im Arbeitgeberverband Gesamtmetall

1 Organisationsgrad von Betrieben = Zahl der Mitgliedsunternehmen (Gesamtmetall)/Zahl der Unter-
nehmen im Organisationsbereich.

2 Organisationsgrad von Besch�ftigten = Zahl der Arbeitnehmer in den Mitgliedsunternehmen (Ge-
samtmetall)/Arbeitnehmer im gesamten Organisationsbereich.

Quelle: Schroeder/Weßels 2003.



Arbeitgeberverb�nde als dritte S�ule sind die unternehmerische Antwort auf die Ko-
alitionsbildungen der Arbeitnehmer. In Deutschland sind sie – als Gegenorganisation
und Tarifpartner der Gewerkschaften – in der Bundesvereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverb�nde (BDA) zusammengeschlossen. Diese hat die Aufgabe, die gemein-
schaftlichen sozialpolitischen und tarifpolitischen Interessen der privaten Arbeitgeber
wahrzunehmen. Die BDA umfasst 54 Bundesfachspitzenverb�nde, die auf der Bun-
desebene die regionalen Arbeitgeberverb�nde eines Wirtschaftszweiges organisie-
ren, sowie 14 �berfachliche Landesverb�nde, in denen die Arbeitgeberverb�nde des
jeweiligen Bundeslandes organisiert sind.

Die BDA schließt – wie der DGB auch – als Dachorganisation keine Fl�chentarif-
vertr�ge ab. Als Tarifpartner der Einzelgewerkschaften fungieren die regionalen Ar-
beitgeberverb�nde eines Wirtschaftszweiges. Nach Sch�tzungen hat die BDA einen
Organisationsgrad von ca. 80 % (Anteil der Besch�ftigten in den Mitgliedsunterneh-
men an den Besch�ftigten im gesamten Organisationsbereich). Insgesamt sind in der
BDA mehr als 1000 Arbeitgeberverb�nde unmittelbar oder �ber ihre Mitgliederver-
b�nde angeschlossen.

Gesamtmetall als grçßter Mitgliedsverband in der BDA kommt auf einen Organisa-
tionsgrad von 62,3 % (Stand: 2001, Westdeutschland). Betrachtet man hingegen den
Organisationsgrad der Unternehmen (Anteil der Mitgliedsunternehmen an der Zahl der
Unternehmen im Organisationsbereich), so f�llt auf, dass nur noch 30,7 % (2001,
Westdeutschland) der Unternehmen Mitglied bei Gesamtmetall sind (1990: 46,2 %,
Westdeutschland). Diese Entwicklung, die als Verbandsflucht bezeichnet wird, ver-
weist darauf, dass immer mehr Unternehmen die Anbindung an einen Fl�chentarif-
vertrag lçsen und Lçhne und Arbeitsbedingungen unabh�ngig von dieser Norm um-
setzen wollen. Vor allem bei kleinen und bei mittelst�ndischen Unternehmen ist die
Tarifbindung schwach ausgepr�gt, und auch Unternehmen in Ostdeutschland haben
eine geringere Anbindung an Branchentarifvertr�ge (21 %, Stand 2003) als westdeut-
sche Unternehmen (43 %, Stand 2003). Um der Verbandsflucht entgegenzuwirken,
haben alle 14 Mitgliedsverb�nde von Gesamtmetall mittlerweile so genannte OT-
Verb�nde (Verb�nde Ohne Tarifbindung) eingerichtet. Der Dachverband Gesamt-
metall organisiert ca. 2000 Firmen mit 200000 Besch�ftigten in den OT-Verb�nden
und ca. 5000 Firmen mit 2 Mill. Besch�ftigten in den Tariftr�gerverb�nden (Stand
31.01.2005).

7.3.4 Mitbestimmung1

Unter »Mitbestimmung« versteht man die Einflussnahme von Arbeitnehmern und ihren
Vertretern auf Entscheidungen der Arbeitgeber. Damit soll der Unterlegenheit der
Arbeitnehmer als individueller Vertragspartei entgegengewirkt werden. Das Bundes-
verfassungsgericht spricht diesbez�glich von der Notwendigkeit des Ausgleichs »ge-
stçrter Vertragsparit�t«. Zu diesem Zweck stehen die gesetzlichen Mçglichkeiten der
Mitbestimmung als System der Selbsthilfe neben dem Tarifvertrag (siehe Ziff. 7.3.1).
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Mitbestimmung als Mitentscheidung kann entweder dort ansetzen, wo die Folgen der
Arbeitgeberentscheidungen f�r Arbeitnehmer konkret werden, oder auf der Ebene der
Entscheidungsfindung. Danach werden die zwei großen Teilsysteme der Mitbestim-
mung unterschieden:

– Mitbestimmung auf Unternehmensebene soll die unternehmerischen Entscheidun-
gen beeinflussen, deren Umsetzung Auswirkungen auf die Arbeitnehmer hat.

– BetrieblicheMitbestimmung setzt an operativen Entscheidungen des Arbeitgebers
f�r die konkreten Arbeitsverh�ltnisse an.

Mitbestimmung auf Unternehmensebene setzt an den Strukturen von Kapitalgesell-
schaften an, in deren Rechtsform jedenfalls grçßere Unternehmen betrieben werden
(vor allem Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschr�nkter Haftung). Sie
wird vornehmlich durch Beteiligung von Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat neben
den Vertretern der Anteilseigner verwirklicht. Das f�hrt zu einer entsprechenden Be-
teiligung an den Schl�sselfunktionen eines Aufsichtsrats f�r ein Unternehmen: Be-
stellung und �berwachung des Vorstandes bzw. der Gesch�ftsf�hrung, Beteiligung
an wichtigen Entscheidungen (z.B. Investitionen und Fusionen und Aufstellung des
Jahresabschlusses). Der Umfang der Arbeitnehmerbeteiligung ist unterschiedlich:

– In Montanunternehmen (Kohle und Stahl) mit �ber 1000 Besch�ftigten ist sie pa-
rit�tisch und ermçglicht einen gleichgewichtigen Einfluss neben den Anteilseig-
nervertretern.

– In sonstigen Unternehmen �ber 2000 Besch�ftigten sind zwar (unter Einschluss
eines Vertreters der leitenden Angestellten) ebenfalls gleichviel Arbeitnehmer- wie
Anteilseignervertreter; die Anteilseigner haben jedoch ein �bergewicht bei der
Bestellung des Aufsichtsratsvorsitzenden und dieser hat ein doppeltes Stimm-
recht.

– In Unternehmen zwischen 500 und 2000 Besch�ftigten stellen die Arbeitnehmer
ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder.

In Unternehmen der Montanindustrie und großen Gesellschaften �ber 2000 Arbeit-
nehmern muss dem Vorstand bzw. der Gesch�ftsf�hrung ein Arbeitsdirektor ange-
hçren.

Die betriebliche Mitbestimmung erfolgt auf der Rechtsgrundlage des Betriebsverfas-
sungsgesetzes in der Privatwirtschaft durch Betriebsr�te, und im �ffentlichen Dienst
aufgrund der Personalvertretungsgesetze des Bundes und der L�nder durch die Per-
sonalr�te.

Betriebsr�te kçnnen in Betrieben ab f�nf Arbeitnehmern gebildet werden. Sie werden
alle vier Jahre durch die Belegschaft gew�hlt. Die Mitglieder des Betriebsrats werden
zur Durchf�hrung dieser T�tigkeit unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts von der Arbeit
freigestellt und genießen einen besonderen K�ndigungsschutz. Die Kosten der Be-
triebsratst�tigkeit tr�gt der Arbeitgeber.

Arbeitgeber und Betriebsrat haben zum Wohle der Arbeitnehmer und des Betriebes
unter Einbeziehung der Gewerkschaften und Arbeitgeberverb�nde vertrauensvoll zu-
sammenzuarbeiten. Ausgehend hiervon enth�lt das BetrVG ein breites Spektrum von



Beteiligungsrechten in wirtschaftlichen, personellen und sozialen Angelegenheiten.
Diese Beteiligungsrechte reichen von der reinen Information und Konsultation bis
zur echten Mitbestimmung, bei der im Streitfalle entweder eine Einigungsstelle
oder das Arbeitsgericht entscheidet. Die Kommunikation mit der Belegschaft wird
durch Sprechstunden mit dem Betriebsrat und durch Betriebsversammlungen ge-
w�hrleistet.

F�r Unternehmen, die in mehreren L�ndern der EU t�tig sind, gibt es die Institution des
Europ�ischen Betriebsrats, der allerdings keine echten Mitbestimmungs-, sondern
nur Informationsrechte besitzt.

7.3.5 Arbeitsk�mpfe

Wenn sich bei Tarifverhandlungen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite nicht eini-
gen kçnnen und auch die Schlichtungsbem�hungen eines unparteiischen Dritten
scheitern, stellt sich die Frage des Arbeitskampfes. Falls sich bei einer Urabstimmung
unter den beteiligten Gewerkschaftsmitgliedern eine Dreiviertelmehrheit f�r Streik-
maßnahmen ausspricht, wird der Ausstand erkl�rt. Die Arbeitgeber kçnnen mit dem
Kampfmittel der Aussperrung operieren, die eine vor�bergehende Weigerung dar-
stellt, alle oder einen Teil der Belegschaft zu besch�ftigen und Lohn bzw. Gehalt
zu zahlen.

In der Bundesrepublik Deutschland wird im Vergleich zu anderen L�ndern wenig ge-
streikt. Seit 1975 waren die heftigsten Arbeitsk�mpfe 1978 mit 4,3 Mill., 1984 mit
5,6 Mill. ausgefallenen Arbeitstagen und 1992 mit 1,5 Mill. zu verzeichnen. Von 1993
bis 2004 lag die Zahl der verlorenen Arbeitstage weit darunter.

Auf die meisten Streiks reagieren die Arbeitgeber mit Aussperrungen, durch die teil-
weise noch weitere Arbeitnehmer in den Arbeitskampf einbezogen werden. Im Jahr
2004 gingen nur rund 51000 Arbeitstage durch Arbeitsk�mpfe verloren.

7.4 Teilnahme am religiçsen Leben

7.4.1 Kirche und Staat

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es keine Staatskirche. Bereits in der Weima-
rer Reichsverfassung von 1919 wurde das Verh�ltnis zwischen Staat und Religi-
onsgemeinschaften in umfassender Weise geregelt, ein Teil der Weimarer Kirchen-
artikel ist als Bestandteil des Grundgesetzes �bernommen worden. Die aus den
Grundrechtsgarantien folgende Freiheit der Vereinigung zu Religionsgemeinschaf-
ten ist gew�hrleistet, jede Religionsgemeinschaft ordnet und verwaltet ihre Ange-
legenheiten selbstst�ndig. Dennoch bestehen auch heute noch enge Bindungen zwi-
schen Kirche und Staat, und die Kirchen genießen weitgehende Rechte, so z.B. das
Recht, Steuern von ihren Mitgliedern zu erheben oder auf die Besetzung theologi-
scher Lehrst�hle an staatlichen Universit�ten Einfluss zu nehmen.
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7.4.2 Religionszugehçrigkeit

Die Bevçlkerung in Deutschland gehçrt �berwiegend einer der beiden christlichen
Volkskirchen an, und zwar je zu knapp einem Drittel der katholischen und der evan-
gelischen Konfession. Eine Minderheit von 2,5 % (rund 2 Mill.)1 bekennt sich zu an-
deren christlichen Gemeinschaften, z.B. zu einer orthodoxen Kirche oder zu einer
evangelischen Freikirche. Ein weiteres gutes Drittel (34,5 %) der Bevçlkerung gehçrt
keiner oder einer anderen Glaubensgemeinschaft an.

Der Anteil der Katholiken ist im S�den und Westen Deutschlands �berdurchschnitt-
lich hoch, insbesondere im Saarland, in Bayern, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-
Westfalen. Im Norden �berwiegt dagegen die evangelische Bevçlkerung.

2004 gehçrten in Deutschland knapp 106000 Menschen einer j�dischen Gemeinde
an. Vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten waren im Deutschen Reich 1933
etwa 503000 Juden ans�ssig. Die grçßten j�dischen Gemeinden befinden sich in
Berlin und Frankfurt am Main.

Durch den Zuzug von Ausl�nderinnen und Ausl�ndern haben Religionsgemeinschaf-
ten an Bedeutung gewonnen, die fr�her in Deutschland kaum vertreten waren, so z.B.
der Islam, der im Jahr 2005 in der Bundesrepublik Deutschland sch�tzungsweise
3,2 Mill.2 Anh�ngerinnen und Anh�nger hatte.

7.4.3 Katholische Kirche3

Ende 2004 lebten rund 26 Mill. Katholikinnen und Katholiken in Deutschland. Ihr An-
teil an der Bevçlkerung betrug damit rund 32 % und ist seit 1950 nahezu gleich
groß geblieben. Der Zuzug von Menschen katholischen Glaubens – meist ausl�n-
dische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihren Familienangehçrigen – hat
die zu Beginn der 1970er-Jahre steigende Zahl von Kirchenaustritten (1970: 69000)
kompensieren kçnnen. 2004 lag die Zahl der Kirchenaustritte in Deutschland bei
101252.

Die katholische Kirche in Deutschland ist in sieben Erzbist�mer und 20 Bist�-
mer gegliedert. Die Zahl der Pfarreien und sonstiger Seelsorgestellen betrug 12885
(2004). In der Pfarrseelsorge waren 2004 rund 8900 Weltpriester und Ordenspries-
ter t�tig; ein Pfarrseelsorger betreut im Durchschnitt 2900 Gl�ubige. Wegen Priester-
mangels kçnnen jedoch nicht alle Kirchengemeinden mit einem Priester besetzt
werden.

Die Grundstrukturen des kirchlichen Lebens zeigt Tab. 6. Die Teilnahme an den
sonnt�glichen Eucharistiefeiern ging im fr�heren Bundesgebiet zwischen 1960 und
1989 um 5,8 Mill. Besucherinnen und Besucher oder um fast 49 % zur�ck. 2004 be-
suchten rund 3,9 Mill. Menschen den Sonntagsgottesdienst, dies sind durchschnitt-

1 Quelle: Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst e.V. (REMID).
2 Quelle: Zentralinstitut Islam-Archiv Deutschland e.V.
3 Angaben: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz – Referat Statistik, Bonn.



Tab. 6: Katholische Kirche1

Jahr Mitglieder Taufen Trauungen Kirchliche
Bestattungen

Teilnehmer am
sonnt�gl.

Gottesdienst

1000

1960 24710 473 214 262 11895
1970 27190 370 164 296 10159
1980 26720 258 125 288 7769
1989 26746 282 113 281 6092
1990 28252 300 116 298 6190
2000 26817 233 65 269 4421
2001 26656 223 54 265 4248
2002 26466 213 54 267 4031
2003 26165 206 51 274 3981
2004 25986 201 49 257 3849

1 Angaben 1960–1989 fr�heres Bundesgebiet.

lich 14,8 % aller Katholiken in Deutschland. An Feiertagen oder an den Hochfesten
der Kirche ist die Teilnahme an den Eucharistiefeiern hçher.

Der starke R�ckgang bei den kirchlichen Trauungen und Taufen gegen�ber 1960
muss im Zusammenhang mit der starken Abnahme der standesamtlichen Eheschlie-
ßungen und der geringeren Geburtenzahlen gesehen werden (vgl. Kap. 1). Gleich-
wohl ist die Bereitschaft zur katholischen Eheschließung und insbesondere zur katho-
lischen Taufe nach wie vor weit verbreitet. Nahezu alle verstorbenen Katholikinnen
und Katholiken werden auch heute noch kirchlich beerdigt.

7.4.4 Evangelische Kirche1

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) umfasste Ende 2004 25,6 Mill. Mitglie-
der. Dies entspricht einem Anteil an der Gesamtbevçlkerung von 31,1 % bzw. 34,1 %
an der deutschen Bevçlkerung. Bei der Volksz�hlung im Jahre 1950 lagen diese
Anteile noch bei jeweils rund 51 %.

In den 23 Gliedkirchen der EKD waren Ende 2004 insgesamt 22300 Theologinnen
und Theologen im aktiven Dienst t�tig. Im Gemeindedienst in Deutschland stan-
den 14700 Pfarrerinnen und Pfarrer. Auf einen Gemeindepfarrer entfielen damit im
Durchschnitt rund 1700 Kirchenmitglieder, im Jahre 1964 waren es noch durch-
schnittlich knapp 2 500.

Im Jahre 2004 kamen in denGliedkirchen der EKD auf 100 lebend geborene Kinder mit
einem oder zwei evangelischen Elternteilen 78 evangelische Kindertaufen (1963: 77).
Hierbei ist zu ber�cksichtigen, dass ein Vergleich von Taufen und Geburten durch die
so genannten »Sp�ttaufen«, d.h. Taufen von Kindern im Alter von ein bis dreizehn
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1 Angaben: Evangelische Kirche in Deutschland – Referat Statistik, Hannover. Ohne evangeli-
sche Freikirchen.
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Jahren, beeintr�chtigt wird. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der evangelischen Kinder-
taufen erreichte 2004 EKD-weit 33,6 %. Die Anzahl der Trauungen ging auch bei der
evangelischen Kirche zur�ck. W�hrend sich in den westlichen Gliedkirchen der EKD
im Jahr 1963 von 100 Paaren mit einem oder zwei evangelischen Partnern 62 Paare
nach vollzogener standesamtlicher Eheschließung evangelisch trauen ließen, waren
es 2004 im EKD-Durchschnitt 31 Paare. In Deutschland wurden 2004 86,2 % aller
evangelischen Verstorbenen von einem evangelischen Pfarrer bzw. einer evangeli-
schen Pfarrerin zur letzten Ruhe geleitet.

Im Jahre 2004 wurden in Deutschland im Durchschnitt von zwei Z�hlsonntagen (In-
vokavit und 1. Advent mit der Wertung zwei zu eins) 1,0 Mill. Gottesdienstbesucher
gez�hlt, das waren 3,9 % der evangelischen Kirchenmitglieder. 9,2 Mill. Menschen
(35,8 % der EKD-Kirchenmitglieder) besuchten 2004 die Christvespern und Metten

Tab. 7: Evangelische Kirche1

Jahr Mitglieder Taufen (ohne
Erwachsenen-

taufen)

Trauungen Kirchliche
Bestattungen

Abendmahls-
g�ste

1000

1963 28796 476 204 330 7727
1970 28378 346 156 369 6813
1980 26104 222 94 347 9056
1989 25132 252 101 321 9569
1990 25156 257 104 327 9391
2000 26614 230 70 331 10722
2001 26454 224 59 323 10587
2002 26211 213 59 323 10595
2003 25836 205 56 327 10687
2004 25630 204 55 309 10899

1 Angaben 1963–1990 fr�heres Bundesgebiet.

am Heiligen Abend. Die Beteiligung am Abendmahl nahm von 1972 bis 1985 bedeu-
tend zu. Ab dem Jahr 1995 ging die Zahl der Abendmahlsg�ste in den westlichen
Gliedkirchen etwas zur�ck, stieg aber in den çstlichen Gliedkirchen. Insgesamt wur-
den 2004 in Deutschland rund 10,9 Mill. Abendmahlsg�ste gez�hlt.

St�rker als die katholische Kirche ist die evangelische Kirche von Kirchenaustritten
betroffen. Sie erreichten im fr�heren Bundesgebiet 1970 und 1974Hçhepunkte, waren
bis 1979 r�ckl�ufig und bewegten sich dann auf einem verh�ltnism�ßig hohen Niveau.
Nach der kirchlichen Wiedervereinigung (Beitritt der çstlichen Gliedkirchen zur EKD)
war in Deutschland 1992 zun�chst ein Anstieg der Kirchenaustritte von 321000 (1991)
auf 361000 zu verzeichnen. Im Laufe der folgenden Jahre hat sich die Zahl der Kir-
chenaustritte bis 2004 mehr als halbiert (142000). Kompensiert werden die Kirchen-
austritte zum Teil von Aufnahmen in die evangelische Kirche. Von 1974 bis 2004
stiegen die Aufnahmen in den westlichen Gliedkirchen von 17000 bis auf 53000
(EKD insgesamt 2004: 62000).



7.5 Stiftungen als Ausdruck b�rgerschaftlichen
Engagements1

F�r das Wohlergehen der Menschen einer Gesellschaft sind nicht nur staatliche Ein-
richtungen, sondern auch das private Engagement der B�rgerinnen und B�rger wich-
tig. Im Zuge der immer knapper werdenden Mittel çffentlicher Haushalte wird die
erg�nzende Funktion von Stiftungen in Zukunft eine st�rkere Bedeutung erlangen.
Die T�tigkeit von Stiftungen reicht dabei von Sozialleistungen an Bed�rftige bis
zur Fçrderung kultureller und wissenschaftlicher Einrichtungen. Gleichzeitig sind Stif-
tungen »Motoren gesellschaftlichen Wandels«, die unabh�ngig von externen politi-

schen Vorgaben dort Aktivit�ten entfalten, wo aus ihrer Sicht Handlungsbedarf be-
steht. W�hrend in den 1980er-Jahren durchschnittlich 150 rechtsf�hige Stiftungen
des b�rgerlichen Rechts pro Jahr gegr�ndet wurden, waren es im Jahr 2004 852
neue Stiftungen und 2005 880 Neugr�ndungen.

Stiftungen kçnnen von Privatpersonen, dem Staat, Unternehmen oder von Vereinen
gegr�ndet werden. Der Grundtypus aller Stiftungen ist die rechtsf�hige Stiftung des
Privatrechts (§§ 80–88 BGB). Die rechtsf�hige Stiftung ist eine eigenst�ndige juris-
tische Person. Im Gegensatz zu anderen Kçrperschaften wie den Gesellschaften und
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Abb. 6: Verteilung der Stiftungszweckhauptgruppen im Stiftungsbestand 2005
gewichtet1, in Prozent

1 Rechtsf�hige Stiftungen des b�rgerlichen Rechts. – Die Nennungen von mehreren Zwecken inner-
halb einer Hauptgruppe f�hrt zur einmaligen Z�hlung in dieser Hauptgruppe; Nennung von mehre-
ren Zwecken, die in verschiedene Hauptgruppen liegen, f�hrt zu gleichverteilten Anteilen.

Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen.

1 Dieser Abschnitt wurde vom Bundesverband Deutscher Stiftungen zur Verf�gung gestellt.
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Tab. 8: Die grçßten Stiftungen privaten Rechts 20041

Ausgaben und Vermçgen in 1000 EUR

Name Ausgaben Vermçgen

VolkswagenStiftung 91164 2183436
Robert Bosch Stiftung GmbH 61333 5112022
Bertelsmann Stiftung 57500 766000
Alexander von Humboldt-Stiftung 52344 15713
Landesstiftung Baden-W�rttemberg gGmbH 52010 2737142
Deutsche Bundesstiftung Umwelt 44517 1725031
Deutsche Stiftung Denkmalschutz 43754 17770
Studienstiftung des deutschen Volkes e.V. 36346 .
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung 30565 583192
ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius 25202 699171
Umweltstiftung WWF-Deutschland 23116 9138
Gemeinn�tzige Hertie-Stiftung 20246 780159
Stiftung Deutsche Behindertenhilfe 18319 89100
Software AG-Stiftung 17400 650000
Fritz Thyssen Stiftung 15591 235206

1 Ohne Tr�gerstiftungen und parteinahe Stiftungen.
Quelle: Datenbank Deutscher Stiftungen (2005), Bundesverband Deutscher Stiftungen.

den Vereinen haben Stiftungen weder Gesellschafter noch Mitglieder. Leitlinie des
Stiftungshandelns stellt der vom Stifter in Stiftungsgesch�ft und Satzung formulierte
Wille dar. Das im Stiftungsgesch�ft festgelegte Vermçgen ist anzulegen und darf in

Tab. 9: Die grçßten Stiftungen des çffentlichen Rechts
nach Gesamtausgaben 2004 in 1000 EUR

Name Ausgaben

Stiftung Preußischer Kulturbesitz 274015
Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) 124357
Spitalstiftung Konstanz 113191
Stiftung Alfred-Wegener-Institut f�r Polar- und Meeresforschung 104892
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin 67000
Stiftung Juliusspital W�rzburg 63779
Stiftung Orthop�dische Universit�tsklinik Heidelberg 61081
Stiftung Fachhochschule Osnabr�ck 50916
Stiftung Preußische Schlçsser und G�rten Berlin-Brandenburg 45461
GeoForschungsZentrum Potsdam 44885
Spital- und Spendfonds 39425
Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen 34485
Institut f�r Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung Gatersleben
– Leibniz-Institut 32358
Vereinigte Wohlt�tigkeitsstiftungen Nçrdlingen 31834
Stiftung St. Vincenzstift Aulhausen (Sonderp�dagogisches Zentrum)
und Rettungsanstalt zum Heiligen Joseph (Jugendhilfeeinrichtung
Marienhausen) 30500

Quelle: Datenbank Deutscher Stiftungen (2005), Bundesverband Deutscher Stiftungen.



seiner Substanz nicht verringert werden. Das Ziel der Stiftung besteht darin, den vom
Stifter festgelegten Zweck auf Dauer zu verwirklichen. Rechtsf�hige Stiftungen m�s-
sen durch die zust�ndigen Behçrden anerkannt werden und unterliegen der staat-
lichen Aufsicht. Von der rechtsf�higen Stiftung unterscheidet man die rechtlich un-
selbstst�ndige Stiftung. In diesem Fall �bertr�gt der Stifter die Vermçgenswerte einer
nat�rlichen oder juristischen Person als Treuh�nder zur Verwirklichung des vorgege-
benen Stiftungszweckes. Diese auch treuh�nderisch genannte Stiftung unterliegt kei-
ner direkten staatlichen Stiftungsaufsicht, wohl aber der Kontrolle durch die Finanz-
�mter. Die folgenden Erhebungen beziehen sich auf die rechtsf�higen Stiftungen, da
die Daten vieler nichtrechtsf�higer Stiftungen dem Bundesverband Deutscher Stiftun-
gen nicht vorliegen. Der Bundesverband dokumentiert die ihm bekannten rechtsf�hi-
gen und nichtrechtsf�higen Stiftungen in seiner Datenbank Deutscher Stiftungen. In
den meisten Bundesl�ndern werden çffentliche Stiftungsregister f�r die dort beauf-
sichtigten Stiftungen gef�hrt, wobei meist das Freiwilligkeitsprinzip bei der Verçffent-
lichung der Daten besteht. Es existieren dabei Unterschiede, welche Daten publiziert
werden. Ein bundesweites Stiftungsregister besteht bisher nicht.

Von den Stiftungen des privaten Rechts ist die Stiftung çffentlichen Rechts zu un-
terscheiden, die der Staat durchGesetz oder Verwaltungsakt errichtet. Dar�ber hinaus
existieren kommunale und kirchliche Stiftungen, die sich durch besondere Zweck-
bestimmung auszeichnen.

Die Interessen der gemeinn�tzigen Stiftungen gegen�ber �ffentlichkeit, Politik und
Verwaltung vertritt der Bundesverband Deutscher Stiftungen als deren Dachverband.
Nach den Statistiken des Bundesverbandes stieg die Zahl der selbstst�ndigen Stif-
tungen b�rgerlichen Rechts im Jahr 2005 auf 13490.

Im Gegensatz zu den oben aufgef�hrten großen Stiftungen handelt es sich bei den
meisten Stiftungen um relativ kleine Einrichtungenmit h�ufig weniger als 1 Million Euro
Vermçgen und einem hohen Anteil an ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Die Schwerpunkte der Stiftungst�tigkeit liegen nach Auswertung des Bundesverban-
des Deutscher Stiftungen im Jahr 2005 auf der Fçrderung sozialer Zwecke, Bildung
und Erziehung, Kunst und Kultur sowie Wissenschaft und Forschung. Weiterhin en-
gagieren sich Stiftungen in den BereichenUmweltschutz und anderen gemeinn�tzigen
Zwecken. Einen kleinen Bereich nehmen die privatn�tzigen Zwecke ein.

Weitere Informationen zum Thema Gesellschaftliche Beteiligung siehe Teil II,
Kap. 20.
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